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HAFTUNGSAUSSCHLUSS | Die in dieser Ausgabe stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der stän-
dige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen.

Steuerinformationen  
für Juni 2015
Der Bundesfinanzhof hat aktuell die Geltendmachung von Verlustvorträgen in 
zurückliegenden Jahren vereinfacht. Hiervon dürften insbesondere Steuer-
pflichtige profitieren, die sich in einer Ausbildung befinden oder ihre Ausbil-
dung vor Kurzem abgeschlossen haben. 

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

�� Wird ein privates Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb 
veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn der Einkommensbesteue-
rung. Dies gilt auch dann, wenn eine im Kaufvertrag vorgesehene auf-
schiebende Bedingung erst nach Ablauf der 10-Jahresfrist eingetreten ist.

�� Verwenden Einzelhändler eine PC-Kasse, die detaillierte Informationen zu 
den einzelnen Barverkäufen dauerhaft speichert, kann der Betriebsprüfer 
auch auf die Kasseneinzeldaten zugreifen. Auf die Unzumutbarkeit der 
Aufzeichnungsverpflichtung kann man sich dann nämlich nicht mehr be-
rufen, so der Bundesfinanzhof.

�� Potenzielle Vermieter sollten wissen, dass die Zweifel an der Einkünfteer-
zielungsabsicht umso größer werden, je länger die Zeitspanne zwischen 
dem Beginn des Werbungskostenabzugs und der Einnahmenerzielung an-
dauert. Um vorweggenommene Werbungskosten abziehen zu können, ist 
also Beweisvorsorge oberstes Gebot. 

�� Der Höchstbetrag von 1.250 EUR wird auch bei mehreren häuslichen  
Arbeitszimmern nur einmal gewährt. Hier besteht allerdings noch Hoff-
nung, da das Finanzgericht die Revision zugelassen hat.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für 
Juni 2015. Viel Spaß beim Lesen!
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ALLE STEUERZAHLER

Privates Veräußerungsgeschäft: Aufschiebende Bedingung  
verlängert 10-Jahresfrist nicht

| Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs unterliegt der aufschiebend bedingte Verkauf eines privaten 
Grundstücks innerhalb der gesetzlichen Veräußerungsfrist von zehn Jahren auch dann der Ein-
kommensteuer, wenn der Zeitpunkt des Eintritts der aufschiebenden Bedingung außerhalb dieser 
Frist liegt. |

�◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Steuerpflichtige mit Kauf-
vertrag vom 3.3.1998 ein bebautes Grundstück – 
eine Betriebsanlage einer Eisenbahn – erworben 
und dieses mit notariell beurkundetem Kaufver-
trag vom 30.1.2008 wieder veräußert. Der Vertrag 
wurde unter der aufschiebenden Bedingung ge-
schlossen, dass die zuständige Behörde dieses 
Grundstück von Bahnbetriebszwecken freistellt. 
Eine solche Freistellung erteilte die Behörde am 
10.12.2008. Strittig war nun, ob der Gewinn aus 
der Veräußerung des bebauten Grundstücks zu 
versteuern war, weil die Bedingung in Form der 
Entwidmung erst nach Ablauf der zehnjährigen 
Veräußerungsfrist eingetreten war.

Zunächst ist festzuhalten, dass nach der ständi-
gen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs für 
die Berechnung des Zeitraums zwischen An-

schaffung und Veräußerung grundsätzlich die 
Zeitpunkte maßgebend sind, in denen die obli-
gatorischen Verträge abgeschlossen wurden.

Des Weiteren stellte der Bundesfinanzhof her-
aus, dass für den Zeitpunkt der Veräußerung 
die beidseitige zivilrechtliche Bindungswir-
kung des Rechtsgeschäfts und nicht der Zeit-
punkt des Bedingungseintritts entscheidend 
ist. Ab dem Vertragsschluss am 30.1.2008 be-
stand für keinen der Vertragspartner die Mög-
lichkeit, sich einseitig von der Vereinbarung zu 
lösen. Demzufolge war die zehnjährige Veräu-
ßerungsfrist beim Verkauf des Grundstücks 
noch nicht abgelaufen.

Quelle | BFH-Urteil vom 10.2.2015, Az. IX R 23/13, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 175927

ALLE STEUERZAHLER

Erleichterte Feststellung von Verlustvorträgen vor allem  
bei Berufsausbildungskosten 

| Ein verbleibender Verlustvortrag ist auch dann erstmals gesondert festzustellen, wenn ein Ein-
kommensteuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr wegen Eintritts der Festsetzungsverjäh-
rung nicht mehr erlassen werden kann. Eine Bindungswirkung des Einkommensteuerbescheids 
für die Feststellung des Verlustvortrags besteht nämlich dann nicht, wenn eine Einkommensteuer-
veranlagung gar nicht durchgeführt worden ist. Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof 
die Geltendmachung von Verlustvorträgen in zurückliegenden Jahren vereinfacht. |

Ausbildungskosten

Praktische Bedeutung hat dieses Urteil vor al-
lem für Steuerpflichtige, die sich in einer Aus-
bildung befinden oder vor Kurzem ihre Ausbil-
dung abgeschlossen haben. Da nämlich regel-
mäßig keine bzw. nur geringe Einnahmen er-
zielt werden, führen Werbungskosten oftmals 

zu einem vortragsfähigen Verlust, der sich in 
den Jahren der Berufsausübung steuermin-
dernd auswirkt.

Nach derzeitiger Rechtslage sind Aufwendun-
gen des Steuerpflichtigen für seine Berufsaus-
bildung oder für sein Studium allerdings nur 
dann als Werbungskosten abzugsfähig, wenn 
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der Steuerpflichtige zuvor bereits eine Erstaus-
bildung (Berufsausbildung oder Studium) ab-
geschlossen hat oder wenn die Berufsausbil-
dung oder das Studium im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfindet. Anderenfalls 
werden nur (nicht vortragsfähige) Sonderaus-
gaben bis zu 6.000 EUR pro Jahr anerkannt.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind Be-
rufsausbildungskosten beruflich veranlasst 
und als Werbungskosten zu berücksichtigen. 
Demzufolge hat er dem Bundesverfassungsge-
richt die Frage vorgelegt, ob die gesetzliche Re-
gelung verfassungswidrig ist.

PRAXISHINWEIS | Wurde in der Vergangenheit 
keine Einkommensteuererklärung abgegeben 
und kann eine Veranlagung wegen eingetretener 
Festsetzungsverjährung nicht mehr durchge-
führt werden, kann innerhalb der Verjährungs-
frist für die Verlustfeststellung diese noch bean-
tragt werden. Sollte das Bundesverfassungsge-
richt die Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen 
Regelung herausstellen, könnten auch Steuer-
pflichtige mit Erstausbildungskosten profitieren.

Nichtanwendungsgesetz  
in der Pipeline

Obwohl das aktuelle Urteil erst am 29.4.2015 
veröffentlicht wurde, ist bereits ein Nichtan-
wendungsgesetz im Gespräch. Danach soll ein 
Verlustfeststellungsbescheid nicht mehr erge-
hen dürfen, wenn für das Verlustentstehungs-
jahr kein Einkommensteuerbescheid existiert 
und dieser wegen Festsetzungsverjährung auch 
nicht mehr erlassen werden kann. 

Diesen Vorschlag hat der Bundesrat in seiner 
Stellungnahme zum „Gesetzentwurf zur Um-
setzung der Protokollerklärung zum Gesetz zur 
Anpassung der Abgabenordnung an den Zollko-
dex der Union und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften“ geäußert. Die weitere 
Entwicklung bleibt vorerst abzuwarten. 

Quelle | BFH-Urteil vom 13.1.2015, Az. IX R 22/14, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 176530; Az. beim BVerfG u.a. Az. 2 BvL 23/14, 

Az. 2 BvL 24/14; Bundesrat, Drs. 121/15 (B) vom 8.5.2015

ALLE STEUERZAHLER

Höchstbetrag wird auch bei mehreren Arbeitszimmern  
nur einmal gewährt

| Steht einem Steuerpflichtigen für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung, sind Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bis zur Höhe von max. 
1.250 EUR abzugsfähig. Sollten aus beruflichen Gründen zwei Wohnungen und zwei häusliche Ar-
beitszimmer unterhalten werden, gilt nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz 
nichts anderes. Das heißt, der Höchstbetrag wird auch in diesen Fällen nur einmal gewährt. |

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer können nur dann unbeschränkt als Wer-
bungskosten oder als Betriebsausgaben abge-
zogen werden, wenn das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung bildet. Dies war im 
Streitfall jedoch nicht der Fall, da der Steuer-
pflichtige seine Vortrags tätigkeit außerhalb sei-
nes Arbeitszimmers durchführte. Somit kam 
nur der auf 1.250 EUR beschränkte Höchstbe-
trag in Betracht. 

Dieser Höchstbetrag ist nach der Entscheidung 
des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz personen- 

und objektbezogen auszulegen und kann dem-
zufolge auch bei mehreren Arbeitszimmern nur 
einmal jährlich gewährt werden. Denn ein 
Steuerpflichtiger, so das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz, kann zwei Arbeitszimmer niemals 
zeitgleich nutzen. 

PRAXISHINWEIS | Diese personen- und objekt-
bezogene Sichtweise muss nicht per se negativ 
sein. So gewährt die Finanzverwaltung den 
Höchstbetrag von 1.250 EUR auch bei nicht ganz-
jähriger Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers 
in voller Höhe.
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Beachten Sie | Das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz hat die Revision zum Bundesfinanzhof 
ausdrücklich zugelassen, da höchstrichterlich 
bisher noch nicht geklärt ist, ob für zwei paral-
lel genutzte Arbeitszimmer in verschiedenen 
Hausständen jeweils Aufwendungen in Höhe 

von 1.250 EUR als Werbungskosten bzw. als Be-
triebsausgaben anzuerkennen sind.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25.2.2015, Az. 2 K 

1595/13, Rev. zugelassen, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144301; 

BMF-Schreiben vom 2.3.2011, Az. IV C 6 - S 2145/07/10002, Rz. 22

VERMIETER

Vorweggenommene Werbungskosten bei einem zunächst  
unbebauten Grundstück

| Ein Werbungskostenabzug ist grundsätzlich auch dann möglich, wenn zwischen dem Erwerb des 
Grundstücks und der Erzielung von Einnahmen mehrere Jahre verstreichen. Dies setzt jedoch vor-
aus, dass der Steuerpflichtige auch in dieser Zeit die ernsthafte Absicht hat, das Objekt zu vermie-
ten. Je länger die Zeitspanne zwischen dem Beginn des Werbungskostenabzugs und der Einnah-
menerzielung andauert, desto größer werden regelmäßig die Zweifel an der Einkunftserzielungs-
absicht, die der Steuerpflichtige nachweisen bzw. zumindest glaubhaft machen muss. Dies zeigt 
auch ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts München. |

�◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um den Abzug von vorwegge-
nommenen Werbungskosten für ein unbebautes, 
fremd finanziertes Grundstück, das in 2003 er-
worben wurde. Im Jahr 2005 wurde ein Architek-
turbüro mit einer Bauplanerstellung beauftragt, 
die jedoch aus Kostengründen nicht umgesetzt 
wurde. In 2012 wurde schließlich die Genehmi-
gung zur Errichtung eines Neubaus erteilt, mit 
der 2013 begonnen wurde. Ab 2014 erfolgte dann 
die Vermietung. 

Das Finanzamt und das Finanzgericht München 
versagten den Werbungskostenabzug für die 
Streitjahre 2003 bis 2010, da keine Einkünfteer-
zielungsabsicht erkennbar gewesen sei. Die Ar-
gumentation des Steuerpflichtigen, es sei keine 
Bebauung in einem engen zeitlichen Zusam-
menhang mit dem Grundstückserwerb durchge-
führt worden, weil er erst die Verbindlichkeiten 
für den Erwerb des Grundstücks überwiegend 
habe tilgen wollen, blieb ohne Erfolg.

Dass der Steuerpflichtige den Entschluss, Ein-
künfte zu erzielen, endgültig gefasst und (noch) 
nicht wieder aufgegeben hatte, kann erst im Jahr 
2012 angenommen werden, so das Finanzgericht 
München. Das Finanzgericht bemängelte in der 
Urteilsbegründung insbesondere, dass der Kon-
zeptvorschlag aus 2005 lediglich eine mögliche 
Nutzung des Grundstücks skizzierte. Unterlagen 
über Bemühungen, diese Konzepte zu finanzie-
ren und zu realisieren, wurden vom Steuer-
pflichtigen nicht vorgelegt.

Hinweis | Inzwischen ist gegen das Urteil die 
Revision beim Bundesfinanzhof anhängig. Die-
ser wird u.a. klären müssen, welche Bedeutung 
ein vorsichtiges Finanzierungsverhalten hat, 
das eine Bebauung erst bei Tilgung des für den 
Erwerb des Grundstücks aufgenommenen Dar-
lehens vorsieht.

Quelle | FG München, Urteil vom 24.7.2014, Az. 15 K 2527/12, 

Rev. BFH Az. IX R 9/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144429

VERMIETER

Zinsswap-Geschäfte gehören nicht zu den Vermietungseinkünften

| Ausgleichszahlungen aus der Auflösung von Zinsswap-Geschäften führen nicht zu Einnahmen 
aus Vermietung und Verpachtung. Dies gilt nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs selbst dann, 
wenn die Zinsswaps ursprünglich zur Begrenzung des Risikos in die Finanzierung der Anschaf-
fungskosten der vermieteten Immobilie durch variable Darlehen einbezogen waren. |
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�◼ Sachverhalt

Eine vermögensverwaltende GbR erzielte u.a. 
Einkünfte aus der Vermietung von Immobilien. 
Die Anschaffungskosten der Objekte wurden 
zum Teil über Darlehen mit variablem Zinssatz 
finanziert. Zur Absicherung des Risikos steigen-
der Zinsen schloss die GbR mit den darlehensge-
währenden Banken Zinsswaps ab. 

Die Zinsswaps wurden in der Folge außerhalb 
der gesetzlichen Veräußerungsfrist von einem 
Jahr abgelöst, wodurch die GbR im Streitjahr 
2007 Einnahmen in Höhe von 2.306.000 EUR er-
zielte. Die Darlehen blieben unverändert beste-
hen. Eine Tilgung durch die Ausgleichszahlun-
gen erfolgte nicht.

Das Finanzamt vertrat die Meinung, dass die 
Zahlungen den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung zuzurechnen seien, weil die den 
Einnahmen zugrunde liegenden Sicherungsge-
schäfte im Zusammenhang mit der Finanzie-
rung von Anschaffungskosten fremdvermieteter 
Immobilienobjekte gestanden hätten – jedoch zu 
Unrecht, wie der Bundesfinanzhof befand.

Der Steuertatbestand der „Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung“ erfasst nur das zeit-
lich begrenzte Überlassen einer Immobilie zur 
Nutzung. Die Ausgleichszahlungen sind aber 
kein Entgelt für eine Nutzungsüberlassung, 
sondern allein durch die Beendigung des mit 
den Zinsswaps vertraglich erworbenen Rechts 
auf die Ausgleichszahlungen veranlasst. 

Bei den Zinsswaps handelt es sich um Termin-
geschäfte, die im Streitjahr als privates Veräu-
ßerungsgeschäft steuerpflichtig gewesen wä-
ren, wenn der Verkauf innerhalb der Veräuße-
rungsfrist von einem Jahr erfolgt wäre. Da dies 
aber nicht der Fall war, mussten die Ausgleichs-
zahlungen nicht versteuert werden. 

MERKE | Nach geänderter Rechtslage sind Ein-
nahmen aus Zinsswaps seit 1.1.2009 ohne Berück-
sichtigung von Veräußerungsfristen als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen steuerpflichtig.

Quelle | BFH-Urteil vom 13.1.2015, Az. IX R 13/14, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 176529

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Zugriff auf Kassendaten von Einzelunternehmen bei  
einer Außenprüfung

| Verwenden Einzelhändler eine PC-Kasse, die detaillierte Informationen zu den einzelnen Barver-
käufen aufzeichnet und diese dauerhaft speichert, dann kann der Betriebsprüfer im Rahmen einer 
Außenprüfung auch auf die Kasseneinzeldaten zugreifen. Dies hat der Bundesfinanzhof in drei zu 
Apotheken ergangenen Urteilen entschieden. |

�◼ Sachverhalt

In einem der Streitfälle nutzte eine buchfüh-
rungspflichtige Apotheke ein speziell für Apothe-
ken entwickeltes PC-gestütztes Erlöserfas-
sungssystem mit integrierter Warenwirtschafts-
verwaltung. Die Tageseinnahmen wurden über 
modulare PC-Registrierkassen erfasst, dann 
durch Tagesendsummenbons ausgewertet und 
als Summe in ein manuell geführtes Kassenbuch 
eingetragen. Bei einer Außenprüfung verweigerte 
das Unternehmen dem Prüfer den Datenzugriff 
auf die Einzeldokumentation der Warenverkäufe, 
weil es nicht zu Einzelaufzeichnungen verpflich-
tet sei. Dies sah der Bundesfinanzhof allerdings 
anders.

Für bare Kasseneinnahmen hatte der Bundes-
finanzhof in einer Entscheidung aus 1966 klar-
gestellt, dass der nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzeich-
nungspflichtige Geschäftsvorfall nicht nur der 
am Tagesende insgesamt vereinnahmte Betrag 
(Tageslosung) ist. Gleichzeitig hatte er aber auch 
angeführt, dass die GoB nur eine Einzelauf-
zeichnung der Kassenvorgänge im Rahmen des 
nach Art und Umfang des Geschäftes Zumutba-
ren verlangen. 

Demzufolge hatte der Bundesfinanzhof die Ein-
zelaufzeichnungspflicht für Einzelhandelsge-
schäfte – in Unternehmen, in denen Waren von 
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geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl 
nicht bekannter und auch nicht feststellbarer 
Personen verkauft werden – dahingehend ein-
geschränkt, dass die baren Betriebseinnahmen 
grundsätzlich nicht einzeln aufgezeichnet wer-
den müssen.

Wer aber, so der Bundesfinanzhof in den aktuel-
len Urteilen, ein Kassensystem benutzt, das alle 
Kassenvorgänge einzeln aufzeichnet und spei-
chert, der verzichtet auf diese Erleichterung und 
kann sich nachträglich nicht auf die Unzumut-
barkeit der Aufzeichnungsverpflichtung berufen. 
Der Betriebsprüfer kann dann bei einer Außen-
prüfung auf die Kasseneinzeldaten zugreifen.

Praxishinweise

Besteht das Datenzugriffsrecht, ist indes zu 
prüfen, ob die Anforderung im Einzelfall ermes-
sensgerecht ist. Da vorliegend keine Ermes-
sensfehler geltend gemacht wurden, hat sich 
der Bundesfinanzhof hiermit nur am Rande be-
schäftigt und ausgeführt, dass hierfür keine An-
zeichen bestanden.

Zur Ermessensausübung ist aber auch auf ein 
Urteil des Finanzgerichts Münster hinzuweisen. 

Dort hatte der Außenprüfer die Daten des Wa-
renwirtschaftssystems auch in elektronisch 
aufbereiteter Form als Excel-Datei verlangt. 
Die Apothekeninhaberin setzte das Excel-Pro-
grammmodul aber gar nicht ein. Das Finanzge-
richt wies das Verlangen daher als ermessens-
widrig zurück.

Im Hinblick auf berufliche Verschwiegenheits-
pflichten führt der Bundesfinanzhof Folgendes 
aus: Soweit der Steuerpflichtige meint, dass 
einzelne Daten nicht steuerrelevant seien, muss 
er sie selektieren. Patientenbezogene Daten, 
deren Herausgabe er verweigern darf, muss er 
selbst entfernen. Ist das nicht möglich, kann 
der Steuerpflichtige den Zugriff nicht aus die-
sem Grund verweigern. Er trägt damit die Ver-
antwortung und das Risiko, wenn steuer- und 
nicht steuerrelevante Daten vermengt sind.

Quelle | BFH-Urteile vom 16.12.2014, Az. X R 42/13, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 176203; Az. X R 29/13, unter www.iww.de, Ab-

ruf-Nr. 176197; Az. X R 47/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 

176198; BFH-Urteil vom 12.5.1966, Az. IV 472/60; FG Münster, Ur-

teil vom 7.11.2014, Az. 14 K 2901/13 AO

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Steuerpflichtiger Verkauf einer Bierdeckelsammlung über eBay

| Der kontinuierliche Verkauf einer privaten Bierdeckelsammlung über eBay kann nach einem Ur-
teil des Finanzgerichts Köln sowohl einkommen- als auch umsatzsteuerpflichtig sein. |

�◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger bestritt seinen Lebensun-
terhalt im Wesentlichen durch den eBay-Verkauf 
von Bierdeckeln und Bieretiketten aus der priva-
ten Sammlung seines Vaters. Die geerbte Samm-
lung umfasste etwa 320.000 Einzelteile und wurde 
vom Steuerpflichtigen durch Zukäufe fortgeführt. 
Veräußert wurden nur doppelte Exemplare. Hier-
mit erzielte er jährlich eBay-Umsätze zwischen 
18.000 und 66.000 EUR. Das Finanzamt schätzte 
den erzielten Gewinn mit 20 % des Umsatzes und 
setzte gleichzeitig Umsatzsteuer fest. Hiergegen 
klagte der Steuerpflichtige vor dem Finanzge-
richt Köln, weil er kein Händler sei, der an- und 
verkaufe.

Das Finanzgericht Köln stufte den Steuerpflich-
tigen nach einer umfangreichen Würdigung ver-
schiedener Kriterien insbesondere wegen seiner 
intensiven und langjährigen Verkaufsaktivitäten 
als Unternehmer und Gewerbetreibenden ein. 
Auch die Gewinnschätzung mit 20 % des Umsat-
zes beanstandete das Finanzgericht nicht.

Das Urteil zeigt einmal mehr, dass es im Steu-
errecht auf die Umstände des Einzelfalls an-
kommt. So hatte der Bundesfinanzhof bei-
spielsweise entschieden, dass ein Briefmar-
kensammler, der aus privaten Neigungen sam-
melt, nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Dieser 
Fall ist, so das Finanzgericht Köln, aber nicht 
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UMSATZSTEUERZAHLER

Zahnaufhellung kann umsatzsteuerfrei sein

| Zahnaufhellungen (Bleaching), die ein Zahnarzt zur Beseitigung behandlungsbedingter Zahnver-
dunklungen vornimmt, sind umsatzsteuerfreie Heilbehandlungen. |

Zu den umsatzsteuerfreien Heilbehandlungen 
des Zahnarztes gehören auch ästhetische Be-
handlungen, wenn sie dazu dienen, Krankhei-
ten oder Gesundheitsstörungen zu diagnosti-
zieren, zu behandeln oder zu heilen. Steuerbe-
freit ist auch eine medizinische Maßnahme äs-
thetischer Natur zur Beseitigung negativer 
Folgen einer Vorbehandlung.

Im Streitfall waren nach medizinisch notwendi-
gen zahnärztlichen Behandlungen (z.B. Wur-
zelbehandlungen) bei einigen Patienten Zahn-
aufhellungen an zuvor behandelten Zähnen 
durchgeführt worden. Diese Zahnaufhellungen 
sind dann umsatzsteuerfreie Heilbehandlun-
gen, wenn sie in einem sachlichen Zusammen-
hang mit der vorherigen steuerfreien Zahnbe-
handlung stehen. Das ist der Fall, wenn Zahn-
Verdunklungen aus Vorschädigungen behan-
delt und damit negative Auswirkungen der Vor-
behandlung beseitigt werden sollten.

PRAXISHINWEIS | Der Bundesfinanzhof weist 
in dieser Entscheidung ausdrücklich darauf hin, 
dass die Steuerbefreiung nicht auf solche Leis-
tungen beschränkt ist, die unmittelbar der Diag-
nose, Behandlung oder Heilung einer Krankheit 
oder Verletzung dienen. Sie erfasst auch Leis-
tungen, die erst als Folge solcher Behandlungen 
erforderlich werden, seien sie auch ästhetischer 
Natur (Folgebehandlung). So verhält es sich, 
wenn die medizinische Maßnahme dazu dient, 
die negativen Folgen der Vorbehandlung zu be-
seitigen. Dies steht im Einklang mit der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs, wo-
nach eine therapeutische Zweckbestimmtheit 
einer Leistung nicht in einem besonders engen 
Sinne zu verstehen ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 19.3.2015, Az. V R 60/14, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 176695; EuGH-Urteil vom 21.3.2013, Az. C-91/12

UMSATZSTEUERZAHLER

Umsatzsteuer bei Sponsoringmaßnahmen
| Bei der Frage, ob Sponsoringmaßnahmen zu einem umsatzsteuerbaren Leistungsaustausch führen, 
ist die jeweilige Fallkonstellation entscheidend. Das Bundesfinanzministerium hat seine Sichtweise 
aktuell ergänzt und äußert sich nun auch zur Behandlung des Sponsorings aus Sicht des Sponsors. |

Wenn der Zuwendungsempfänger (z.B. ein 
Fußballverein) auf Plakaten, in Veranstaltungs-
hinweisen, in Ausstellungskatalogen, auf seiner 
Internetseite oder in anderer Weise auf die Un-
terstützung des Sponsors lediglich hinweist, 
liegt kein umsatzsteuerbares Leistungsaus-
tauschverhältnis vor. Dieser Hinweis kann unter 
Verwendung des Namens, Emblems oder Lo-

gos des Sponsors, jedoch ohne besondere Her-
vorhebung oder Verlinkung zu dessen Internet-
seiten, erfolgen. 

Dies gilt nach der jüngst vorgenommenen Er-
gänzung der Finanzverwaltung auch dann, 
wenn der Sponsor auf seine Unterstützung in 
gleicher Art und Weise lediglich hinweist. Dage-

mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbar.   
In dem Fall des Bundesfinanzhofs war ein gro-
ßer Teil der Sammlung en bloc aufgegeben und 
der Verkauf in einem Akt gewerblichen Auktio-
natoren übertragen worden. Im Gegensatz zu 
den umfangreichen Verkaufs- und Abwick-

lungstätigkeiten des Steuerpflichtigen über 
eBay wurde der Briefmarkensammler nicht als 
Händler aktiv. 

Quelle | FG Köln, Urteil vom 4.3.2015, Az. 14 K 188/13, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144437; BFH-Urteil vom 29.6.1987, Az. X 
R 23/82
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gen ist von einer Leistung des Zuwendungs-
empfängers an den Sponsor auszugehen, wenn 
dem Sponsor das ausdrückliche Recht einge-
räumt wird, die Sponsoringmaßnahme im Rah-
men eigener Werbung zu vermarkten.

Praxishinweise

Es ergeben sich folgende Grundsätze:

�� Erfolgt die Sponsorenzahlung nicht im Leis-
tungsaustausch, fällt keine Umsatzsteuer an. 

�� Liegt allerdings ein Leistungsaustausch vor, 
wird grundsätzlich Umsatzsteuer fällig. 

Es ist jedoch zu beachten, dass auch hier die 
Kleinunternehmerregelung gilt, wonach Um-
satzsteuer beim Unterschreiten gewisser Um-
satzgrenzen nicht erhoben wird.

Quelle | BMF-Schreiben vom 25.7.2014, Az. IV D 2 - S 

7100/08/10007: 003, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 142580

UMSATZSTEUERZAHLER

Nur 7 % Umsatzsteuer auf zusammengestellte Lebensmittelboxen

| Versendet ein Unternehmen Kochboxen mit originalverpackten Lebensmitteln und hierauf abge-
stimmten Kochrezepten, fällt für diese Lieferung nur der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % an. 
Dies hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. |

�◼ Sachverhalt

Ein Unternehmen hatte seine Kunden mit Le-
bensmittelsortimenten beliefert, die mengen-
mäßig so zusammengestellt waren, dass sie an-
hand der beigefügten und zusätzlich auch im 
Internet abrufbaren Kochrezepte zubereitet 
werden konnten. Die Kunden konnten aus ver-
schiedenen Sortimenten auswählen, die Boxen 
zu einem bestimmten Liefertermin bestellen 
oder auch ein Abonnement abschließen. 

Der Umsatzsteuer-Sonderprüfer ging davon 
aus, dass das Unternehmen dem Regelsteuer-
satz (19 %) zu unterwerfende sonstige Leistun-
gen erbringe, da die Lieferung von Lebensmit-
teln durch die Vielzahl der anderen Dienstleis-
tungen nicht mehr im Vordergrund stehe.

Diese Ansicht teilte das Finanzgericht nicht, da 
es sich bei der Zusammenstellung, Verpackung, 
Versendung und Portionierung um untergeord-
nete Nebenleistungen handelt. Dies gilt auch 
für die beigefügten Rezepte, denen angesichts 
des möglichen kostenlosen Abrufs im Internet 
keine Exklusivität zukommt. Abgesehen davon 
wären die Rezepte Druckerzeugnisse, die ohne-
hin nur mit 7 % zu besteuern sind. 

Auch aus einer Gesamtbetrachtung ergibt sich 
nichts anderes, da die steuerbegünstigte Liefe-
rung der Lebensmittel im Vordergrund steht.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 22.1.2015, Az. 

5 V 5260/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144438

ARBEITGEBER

Kein zeitanteiliger Ansatz der Ein-Prozent-Regelung

| Bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Privatnutzung eines Dienstwagens gilt die 
Ein-Prozent-Regelung auch dann für den vollen Kalendermonat, wenn der Wagen dem Arbeitneh-
mer im Kalendermonat nur zeitweise zur Verfügung steht. Eine Aufteilung lehnte das Finanzgericht 
Baden-Württemberg ab. |

Die Monatswerte sind nur für volle Monate nicht 
anzusetzen, in denen eine Privatnutzung oder 
eine Nutzung zu Fahrten zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte ausgeschlossen ist. 

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 24.2.2015, Az. 6 K 
2540/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144285
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Kindergeld-Merkblätter für 2015

| Die Fachaufsicht über den Familienleistungsausgleich hat die Kindergeld-Merkblätter für 2015 
herausgegeben (Mitteilung des Bundeszentralamts für Steuern vom 9.4.2015). Die Merkblätter sol-
len einen Überblick über den wesentlichen Inhalt der gesetzlichen Regelungen zum Kindergeld-
recht geben und können unter www.iww.de/sl1618 heruntergeladen werden. |

ARBEITNEHMER

Auch Profifußballer können die Kosten für ein „Sky-Abo“  
nicht steuerlich absetzen

| Ein Profifußballer kann die Kosten für das Bundesliga- und das Sportpaket des Pay-TV Senders 
Sky nicht als Werbungskosten absetzen. Das Argument der Spielvorbereitung auf kommende Geg-
ner überzeugte das Finanzgericht Münster nicht. |

Nach Ansicht des Finanzgerichts ist davon aus-
zugehen, dass der angestellte Zweitligaspieler 
das „Sky-Abo“ nicht ausschließlich dazu genutzt 
hat, um sich auf Gegner in der 2. Bundesliga 
vorzubereiten, sondern auch, um sich andere 
Spiele aus privatem Interesse anzusehen. Eine 

Kostenaufteilung kam mangels objektivierba-
rer Kriterien nicht in Betracht.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 24.3.2015, Az. 2 K 3027/12 E, 

unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144304

ARBEITGEBER

Keine Pauschalierungspflicht bei Minijobs

| Arbeitgeber können wählen, ob sie eine geringfügige Beschäftigung pauschal oder nach Lohn-
steuerabzugsmerkmalen besteuern. Entscheidet sich der Arbeitgeber gegen die pauschale Ver-
steuerung, dann muss er den Minijobber darauf nicht hinweisen. So lautet ein Urteil des Bundesar-
beitsgerichts. |

�◼ Sachverhalt

Hätte der Arbeitgeber im Streitfall statt der Ab-
rechnung nach der Steuerklasse III die Pau-
schalsteuer gewählt, hätten die Minijobberin 
und ihr Ehegatte im Zuge der steuerlichen Zu-
sammenveranlagung insgesamt 1.327,95 EUR 
weniger Steuern zahlen müssen. Demzufolge 
verklagte die Minijobberin ihren Arbeitgeber auf 
Schadenersatz. Letztlich aber ohne Erfolg. 

Eine nicht gewählte und daher nicht zur Anwen-
dung kommende Abweichung von der Regelbe-
steuerungsart bedarf nach dem Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts keines Hinweises. 

Zudem hätte die Arbeitnehmerin mit der Auf-
forderung zur Abgabe der Lohnsteuerkarte da-
von ausgehen müssen, dass diese auch zum 
Einsatz kommen wird.

Hinweis | Ein Arbeitnehmer, der Wert darauf 
legt, dass die pauschale Versteuerung für sein 
Arbeitsverhältnis zur Anwendung kommt, hat 
die Möglichkeit, von sich aus nachzufragen und 
ggf. eine entsprechende Vereinbarung vorzu-
schlagen, so das Bundesarbeitsgericht.

Quelle | BAG, Urteil vom 13.11.2014, Az. 8 AZR 817/13, unter 

www.iww.de, Abruf-Nr. 174231
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Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2015 bis 
zum 30.6.2015 beträgt -0,83 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB):  
4,17 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,17 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 7,17 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:

�◼ Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent

vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent

vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent

vom 1.1.2011 bis 30.6.2011 0,12 Prozent

vom 1.7.2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent

vom 1.1.2010 bis 30.6.2010 0,12 Prozent

vom 1.7.2009 bis 31.12.2009 0,12 Prozent

vom 1.1.2009 bis 30.6.2009 1,62 Prozent

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 06/2015
| Im Monat Juni 2015 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

Steuertermine (Fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.6.2015

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 10.6.2015

�� Einkommensteuer (vierteljährlich): 10.6.2015

�� Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.6.2015

�� Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.6.2015

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende 
dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspä-
teten Zahlung durch Überweisung endet am 
15.6.2015. Es wird an dieser Stelle nochmals da-
rauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschon-
frist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck 
gilt.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Juni 2015 
am 26.6.2015.


